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Antrag 

der Staatsregierung 

auf Zustimmung zum Abkommen zur Änderung des 
Abkommens über die Zentralstelle der Länder für 
Sicherheitstechnik  

Die Staatsregierung hat mit Schreiben vom 17. No-
vember 2015 um Zustimmung des Bayerischen Land-
tags gemäß Art. 72 Abs. 2 der Verfassung des Frei-
staates Bayern zu nachstehendem Abkommen gebe-
ten. 

 

Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die  

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik  

 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein, 

der Freistaat Thüringen 

– nachstehend „Länder“ genannt – 

schließen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zu-
stimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, 
nachstehendes Abkommen zur Änderung des Ab-
kommens über die Zentralstelle der Länder für Si-
cherheitstechnik. 

§ 1 

Das Abkommen über die Zentralstelle der Länder für 
Sicherheitstechnik vom 16. und 17. Dezember 1993, 
zuletzt geändert durch das Abkommen vom 15. De-
zember 2011, wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Spiegelstrich 1 werden die Wörter „Ge-
räte- und“ gestrichen. 

bb) In Spiegelstrich 5 wird das Wort „sowie“ 
angefügt. 

cc) Es wird folgender Spiegelstrich 6 einge-
fügt: 
„– der Rohrfernleitungsverordnung“. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Spiegelstrich 1 werden die Wörter „Ge-
räte- und“ gestrichen. 

bb) In Spiegelstrich 2 wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt. 

cc) In Spiegelstrich 3 wird der Punkt durch 
das Wort „und“ ersetzt. 

dd) Es wird folgender Spiegelstrich 4 ange-
fügt: 

„– von Prüfstellen für Rohrfernleitungsan-
lagen nach der Rohrfernleitungsver-
ordnung.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Angabe „Nr. 765“ 
durch die Angabe „Nr. 765/2008“ ersetzt 
und die Wörter „Geräte- und“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
„Geräte- und“ gestrichen. 

d) In den Absätzen 5 und 6 werden jeweils die 
Wörter „§ 8 Absatz 4 und § 9 Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz“ durch die Wörter 
„§ 26 Absatz 2 des Produktsicherheitsgeset-
zes einschließlich der damit zusammenhän-
genden Meldeverfahren der Marktüberwa-
chungsbehörden“ ersetzt. 

2. In Artikel 6 Absatz 1 wird die Abkürzung „StMAS“ 
durch die Wörter „für den technischen Arbeits- 
und Verbraucherschutz zuständigen Bayerischen 
Staatsministerium“ ersetzt. 
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§ 2 

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des Monats in 
Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte Mitteilung 
der vertragsschließenden Länder, dass die innerstaat-

lichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Ab-
kommens erfüllt sind, dem für den technischen Ar-
beits- und Verbraucherschutz zuständigen Bayeri-
schen Staatsministerium zugeht.  

 
 
 

Für das Land Baden-Württemberg 

Stuttgart, den 23.07.2015 

Franz Untersteller 

Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 

Für den Freistaat Bayern 

München, den 20.07.2015 

Ulrike Scharf 

Bayerische Staatsministerin für Umwelt und Verbrau-
cherschutz 

Für das Land Berlin 

Berlin, den 13.10.2015 

Dilek Kolat 

Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen 

Für das Land Brandenburg 

Potsdam, den 23.07.2015 

Diana Golze 

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Landes Brandenburg 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

Bremen, den 14.10.2015 

Carsten Sieling 

Präsident des Senats 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

Hamburg, den 18.09.2015 

Cornelia Prüfer-Storcks 

Senatorin 

Für das Land Hessen 

Wiesbaden, den 20.08.2015 

Stefan Grüttner 

Hessischer Minister für Soziales und Integration 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Schwerin, den 08.09.2015 

Birgit Hesse 

Ministerin 

Für das Land Niedersachsen 

Hannover, den 11.08.2015 

Cornelia Rundt 

Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

Für das Land Nordrhein-Westfalen 

Düsseldorf, den 30.10.2015 

Rainer Schmeltzer 

Minister für Arbeit, Integration und Soziales 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

Mainz, den 23.07.2015 

Ulrike Höfken 

Ministerin 

Für das Saarland 

Saarbrücken, den 17.07.2015 

Reinhold Jost 

Minister für Umwelt und Verbraucherschutz 

Für den Freistaat Sachsen 

Dresden, den 18.09.2015 

Stanislaw Tillich 

Ministerpräsident 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

Magdeburg, den 29.09.2015 

Norbert Bischoff 

Minister für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt 

Für das Land Schleswig-Holstein 

Kiel, den 12.08.2015 

Robert Habeck 

Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 

Für den Freistaat Thüringen 

Erfurt, den 03.11.2015 

Anja Siegesmund 

Thüringer Ministerin für Umwelt, Energie und Natur-
schutz 
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Begründung: 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit des Änderungs-
abkommens 

Die Änderung des (staatsvertraglichen) Abkommens 
über die ZLS verfolgt zwei Zielsetzungen: 

─ Zum einen soll der Wortlaut an den aktuellen 
Rechtsrahmen angepasst werden, was die Um-
stellung vom alten Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz (GPSG) auf das seit 1. Dezember 
2011 neu geltende Produktsicherheitsgesetz 
(ProdSG) erforderlich macht. 

─ Zum anderen soll als neue Aufgabe die Anerken-
nung von Prüfstellen gemäß § 6 Rohrfernleitungs-
verordnung (RohrFltgV) auf die ZLS staatsvertrag-
lich abgesichert werden. 

Da die Rohrfernleitungsverordnung auf dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) be-
ruht, welches als Rechtsgrundlage dem Abkommen 
über die ZLS in der aktuellen Fassung fremd ist, ist 
eine staatsvertragliche Änderung des Abkommens 
über die ZLS erforderlich und scheidet ein bloßes 
Verwaltungsabkommen nach Artikel 2 Abs. 8 des 
Abkommens aus. Die Übertragung dieser neuen Auf-
gabe erhöht die Verwaltungseffizienz, sichert einen 
bundesweit einheitlichen Vollzug und spart Kosten. 
Der Mehraufwand der ZLS wird im Rahmen der Fi-
nanzierung der ZLS nach Artikel 3 des Abkommens 
durch eine entsprechende Berücksichtigung ausgegli-
chen, wobei eine Kostenneutralität durch die Erhe-
bung von Gebühren und Auslagen anvisiert wird. 

 

II. Wesentliche Regelungsinhalte 

1. Anpassung an ProdSG 

Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Abkommens über die ZLS 
beschreibt die Hauptzielsetzung der ZLS. In der Auf-
listung der grundlegenden Rechtsquellen, in deren 
Rahmen die ZLS ihre Ziele verfolgen soll, ist u.a. das 
GPSG aufgeführt. 

Das GPSG wurde durch das Gesetz über die Neuord-
nung des Geräte- und Produktsicherheitsrechts vom 
8. November 2011 (BGBl. I S. 2178) zum 1. Dezem-
ber 2011 durch das ProdSG abgelöst. Entsprechend 
werden die Formulierungen des Abkommens vom 
GPSG auf das ProdSG umgestellt. Die damit verbun-
denen Änderungen sind ausschließlich gesetzesbe-
dingt und führen im Vollzug zu keinerlei Schwierigkei-
ten. Denn das ProdSG entspricht in seiner grundsätz-
lichen Konzeption dem bisherigen GPSG (vgl. auch 
Begründung zu Artikel 1 des Gesetzes über die Neu-
ordnung des Geräte- und Produktsicherheitsrechts, 
BT-Drs. 17/6276 und 17/6852). 

 

2. Übertragung der Anerkennung von Prüfstellen 
gemäß § 6 Rohrfernleitungsverordnung auf die 
ZLS. 

Im Jahr 2008 wurde das bis dahin im Bereich der 
Rohrfernleitungsverordnung bestehende personenbe-
zogene Prüfwesen mit amtlich anerkannten Einzel-
sachverständigen durch ein organisationsbezogenes 
Prüfwesen mit anerkannten Prüfstellen abgelöst. Ziel 
war eine bundesweite Vereinheitlichung des Vollzugs 
unter Berücksichtigung europäischen Rechts. Bis zur 
Neuregelung waren die Sachverständigen nach den 
damaligen Vorschriften des Gerätesicherheitsgeset-
zes i.V.m. der Gashochdruckleitungsverordnung so-
wie der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 
tätig, d.h. Rechtsbereichen im originären Aufgabenbe-
reich der ZLS. Mit der damaligen Änderung sollten die 
Anerkennungsvoraussetzungen der RohrFltgV an das 
Prüfwesen nach dem Geräte- und Produktsicherheits-
gesetz und entsprechende Richtlinien der ZLS ange-
passt werden (vgl. BR-Drs. 318/08). Bundesregierung 
und Bundesrat strebten bereits zum damaligen Zeit-
punkt ausdrücklich eine Übertragung des Anerken-
nungsverfahrens und der Überwachung der anerkann-
ten Prüfstellen auf die ZLS an. 

Gemäß § 6 der auf dem UVPG beruhenden Rohr-
FltgV bedürfen Prüfstellen für Rohrfernleitungsanla-
gen der behördlichen Anerkennung. Die organisatori-
schen und fachlichen Anforderungen werden in An-
hang L der Technischen Regel für Rohrfernleitungs-
anlagen (TRFL) näher konkretisiert. Dem Anerken-
nungsverfahren folgt die Überwachung der anerkann-
ten Stellen innerhalb der Anerkennungsperiode sowie 
nach deren Auslaufen die „Wieder-Anerkennung“ im 
Rahmen eines neuen Verfahrens. Anlassbezogen 
können neben planmäßigen Audits auch außerplan-
mäßige Audits notwendig werden. 

Die Anerkennung nach § 6 RohrFltgV gilt bundesweit 
und ist Länderaufgabe. Unabhängig davon, ob derzeit 
Rohrfernleitungsanlagen in einem Land vorhanden 
sind, können interessierte Prüfstellen in jedem Land 
ihren Sitz haben und dort einen Antrag auf Anerken-
nung stellen. Es kann somit grundsätzlich jedes Bun-
desland betroffen sein und muss entsprechende Mittel 
und Know-how vorhalten. 

Im gesamten Bundesgebiet ist mit rund zehn Prüfstel-
len zu rechnen, von denen bislang vier nach § 6 Rohr-
FltgV anerkannt wurden. Drei dieser Anerkennungen 
wurden – wie im Bereich der Anerkennung/Befugnis-
erteilung üblich – auf wenige Jahre befristet, lediglich 
in einem Fall wurde eine unbefristete Anerkennung 
erteilt. Neben den nach aktueller Rechtslage aner-
kannten Prüfstellen sind während einer Übergangszeit 
bis zum 31. Dezember 2015 noch Sachverständige 
mit personenbezogenen Altzulassungen tätig (s.o.). 
Die Übergangsfrist musste bereits mehrfach verlän-
gert werden. 
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Bislang haben nur fünf Bundesländer (BW, NI, NRW, 
RP und TH) explizite Zuständigkeitsregelungen für die 
Anerkennung von Prüfstellen geschaffen. Die übrigen 
Länder haben in Erwartung einer Übertragung der 
Aufgabe auf die ZLS von einer Regelung abgesehen; 
gleichwohl bleiben sie auch ohne landesinterne Zu-
ständigkeitsregelung für diese Aufgabe zuständig. 

Nachdem die Umweltministerkonferenz (UMK) mit 
Beschluss vom März 2012 das ursprüngliche Anliegen 
des Verordnungsgebers aufgegriffen und sich für eine 
Aufgabenübertragung auf die ZLS ausgesprochen 
hat, bestätigte die für die Belange der ZLS zuständige 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) im 
Mai 2013 die Sachnähe zu den bestehenden Aufga-
benbereichen der ZLS. Auf Anregung der ASMK wur-
de durch die UMK zur Klärung der Rahmenbedingun-
gen der Aufgabenübertragung im November 2013 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in der Vertreterinnen 
und Vertreter der Umweltressorts, des ZLS-Beirats 
sowie der ZLS vertreten waren. 

Diese Arbeitsgruppe hat ein Konzept erarbeitet, dem 
die 82. UMK mit Beschluss vom 9. Mai 2014 (unter 
Verweis auf die abschließende Behandlung in der 
53. Amtschefkonferenz der Umweltressorts der Län-
der vom 7./8. Mai 2014) zugestimmt hat. Zugleich hat 
die UMK der ASMK empfohlen, dem Konzept eben-
falls zuzustimmen sowie zeitnah die entsprechende 
Änderung des Abkommens über die ZLS zu veranlas-
sen. Die ASMK hat durch Beschluss vom 29. August 
2014 dem Konzept zugestimmt und das Sitzland der 
ZLS (Freistaat Bayern) gebeten, die erforderlichen 
Änderungen des Abkommens in die Wege zu leiten. 
Dem von Bayern vorgelegten Entwurf dieses Ände-
rungsabkommens hat die 92. ASMK per Umlaufbe-
schluss vom 18. Februar 2015 zugestimmt. 

Der Wirtschaftsplan der ZLS für das Jahr 2016 be-
rücksichtigt die beabsichtigte Aufgabenübertragung 
bereits. Er wurde zunächst durch die Haushaltskom-
mission am 20. Mai 2014 bestätigt, welche die Fi-
nanzministerkonferenz (FMK) mit Schreiben vom  
20. August 2014 informierte. Die FMK hat sodann in 
ihrer Sitzung vom 4. September 2014 dem Wirt-
schaftsplan nach Maßgabe der Empfehlungen der 
Haushaltskommission zugestimmt. 

Durch die Aufgabenübertragung auf die ZLS kann 
eine kompetente, effiziente und bundesweit einheitli-
che Durchführung der Anerkennung und Überwa-
chung von Prüfstellen nach § 6 RohrFltgV gewährleis-
tet werden: 

Die Länder müssen die erforderlichen Kapazitäten 
nicht jeweils gesondert aufbauen und vorhalten, zu-
mal der erforderliche Aufwand für die bundesweit 
anzuerkennenden Prüfstellen beträchtlich ist. 

Durch die ZLS kann die Aufgabe mit weniger Zeit- und 
Personalaufwand bewältigt werden als in jedem Land 
vorzuhalten wäre. Synergieeffekte ergeben sich dabei 
insbesondere auch durch die Nutzung der vorhande-

nen Infrastruktur der ZLS (Assistenzdienst, juristischer 
Dienst etc.). 

Mit Blick auf die bundesweite Geltung der Anerken-
nung ist zudem die Gewährleistung eines bundesweit 
einheitlichen Qualitätsstandards bei der Anerkennung 
und Überwachung der Prüfstellen durch die ZLS von 
besonderer Bedeutung. Dies war auch wesentliches 
Ziel von Bundesregierung und Bundesrat im Zuge der 
Neuregelung des Prüfwesens im Bereich der Rohr-
FltgV. 

Trotz der im Jahr 2008 erfolgten Neuregelung der 
Anerkennungsanforderungen gibt es derzeit keinen 
bundesweit einheitlichen Vollzug. Schwierigkeiten 
dürften sich in der Praxis zudem ergeben, soweit eine 
Überwachung der Prüfstellen über Ländergrenzen 
hinweg sichergestellt werden muss. Aufgrund staats-
vertraglicher Regelung zwischen den Ländern ist die 
ZLS bereits bundesweit tätig, so dass schon heute 
Erfahrungen in Bezug auf Begutachtung und Überwa-
chung derartiger Prüfstellen über Ländergrenzen hin-
weg vorhanden sind. Anders als bislang würde durch 
die ZLS zudem ein bundesweiter Informationsaus-
tausch in Zusammenhang mit der Überwachung der 
Prüfstellen sichergestellt. 

 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Änderung des Abkommens) 

Zu Artikel 2 

Innerhalb des Artikels 2 wird durchgehend vom alten 
GPSG auf das seit 1. Dezember 2011 an dessen Stel-
le getretene ProdSG umgestellt. Daher werden in den 
Absätzen 1, 2, 4, 5 und 6 jeweils die Wörter „Geräte- 
und“ gestrichen. 

 

Zu Absatz 1 

In Satz 1 wurde im Rahmen der Zielsetzungen der 
ZLS ein neuer Spiegelstrich zur Verordnung über 
Rohrfernleitungsanlagen aufgenommen, da aus die-
sem Bereich eine neue Aufgabe auf die ZLS übertra-
gen werden soll. Die Aufgabenübertragung erfolgt in 
Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse der zu-
ständigen Fachministerkonferenzen (siehe oben unter 
Punkt „Allgemein“) und ist auch bei den Zielsetzungen 
zu verankern. Der neue Spiegelstrich erforderte im 
Übrigen noch die vorgenommene redaktionelle An-
passung. 

 

Zu Absatz 2 

In Satz 1 wurde als neuer Spiegelstrich der Verweis 
auf Prüfstellen für Rohrfernleitungsanlagen nach der 
Verordnung über Rohrfernleitungsanlagen aufgenom-
men. Damit ist die Aufgabenübertragung der Anerken-
nung und Überwachung von Prüfstellen nach § 6 
RohrFltgV auf die ZLS verbunden. Diese Aufgaben-
übertragung erfolgt in Umsetzung der entsprechenden 



Drucksache  17/9084 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Seite 5 

Beschlüsse der zuständigen Fachministerkonferenzen 
(siehe oben unter Punkt „Allgemein“). Der neue Spie-
gelstrich erforderte im Übrigen noch die vorgenomme-
ne redaktionelle Anpassung. 

 

Zu Absatz 4 

Die Zitierung der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ist 
lediglich korrigierend zu berichtigen, ohne dass damit 
eine inhaltliche Änderung erfolgt. 

Im Übrigen wurde wieder die sprachliche Anpassung 
vollzogen, die durch die Umstellung vom Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz auf das Produktsicherheits-
gesetz erforderlich ist, und das gesamte Abkommen 
betrifft. 

 

Zu den Absätzen 5 und 6 

Die Umstellung vom GPSG auf das ProdSG macht in 
den Absätzen 5 und 6 einen geänderten Verweis in das 
ProdSG erforderlich: 

So wurde der bisherige § 8 Abs. 4 GPSG durch den 
nahezu identischen § 26 Abs. 2 ProdSG ersetzt. § 26 
Abs. 2 ProdSG übernimmt die Bestimmungen des bis-
herigen § 8 Abs. 4 und passt sie redaktionell an, wobei 
der letzte Satz des bisherigen § 8 Abs. 4 GPSG entfällt, 
da es sich um eine Doppelregelung handelte (vgl. Be-
gründung zu Art. 1 § 26 des Gesetzes über die Neu-
ordnung des GPSG, BT-Drs. 17/6276 und 17/6852). 

Der Verweis auf § 9 GPSG wurde gestrichen und durch 
einen Verweis auf die „damit zusammenhängenden 
Meldeverfahren der Marktüberwachungsbehörden“ 
ersetzt. § 9 GPSG, der die Meldeverfahren bei Maß-
nahmen nach § 8 Abs. 4 GPSG betraf, ist in das 
ProdSG an verschiedene neue Stellen übertragen wor-
den (vgl. § 29 Abs. 2 bis 4, § 30 Abs. 1 und 4, § 4 
Abs. 3 sowie § 5 Abs. 3 ProdSG). Der Übersichtlichkeit 

wegen wurde daher die vorliegende Art des wörtlichen 
Verweises gewählt. Klar und gewollt ist, dass sich die 
ZLS (wenn sie als Marktüberwachungsbehörde für die 
Länder den Vollzug übernimmt) an die Vorschriften des 
ProdSG für Marktüberwachungsbehörden hält und sie 
in diesem Rahmen auch die entsprechenden Melde-
pflichten als Marktüberwachungsbehörde erfüllt, damit 
das Produktproblem sachgerecht und vollständig gelöst 
werden kann. 

 

Zu Artikel 6 

Die Änderung ist eine Folgeänderung der Änderung 
der innerbayerischen Ressortzuständigkeit für die ZLS. 
Denn seit Ende 2013 ist die ZLS nicht mehr beim Baye-
rischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Integration (StMAS) sondern beim 
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz (StMUV) als dem für den technischen 
Verbraucherschutz zuständigen bayerischen Staatsmi-
nisterium angesiedelt. Statt der bisher verwendeten 
Abkürzung StMAS, wird nunmehr die bereits in Artikel 1 
des Abkommens verwendete (abstrakte) Formulierung 
für das zuständige bayerische Staatsministerium ge-
wählt. 

 

Zu § 2 (Inkrafttreten des Änderungsabkommens) 

Ziel ist das Inkrafttreten zum 1. Januar 2016, da zum 
31. Dezember 2015 die Übergangsreglung für die  
(Alt-)Sachverständigen ausläuft. Das Änderungsab-
kommen bedarf aber zum Inkrafttreten jeweils inner-
staatlicher Verfahrensschritte der vertragsschließenden 
Länder. Erst wenn sämtliche Länder diese Verfahrens-
schritte erfolgreich abgeschlossen und dies dem 
StMUV angezeigt haben, kann das Änderungsabkom-
men einheitlich und rechtssicher (zum „Ersten des Fol-
gemonats“) in Kraft treten.

 


